
Informationsveranstaltung zu 
den Themen  

„Breitband und Projektstand“ 

Erfurtshausen am 22. Februar 2013 



Tagesordnung 

• Begrüßung 
• Vortrag Stefan Koch, Stadtwerke Marburg mit Feedback  

(Startzeit plus eine Stunde); anschl. Raucherpause 
• Aktueller Zeit- und Trassenplan  
• Die Nahwärmezentrale 
• Stand Wärmeliefervertrag; Inhalte und Ziele 
• Vorstellung der Homepage  
• Weiteres Vorgehen (Heizölmanagement, gemeinsame 

Beschaffungen und Aufträge wie z.B. Entsorgung 
Ölanlagen) 

 



Trassenplan 

810_E_H_AA_00_IDX_00-Heiztrasse.pdf


Bauzeitenplan 



Möglicher Ablaufplan in der 
Ortslage 



Die Nahwärmezentrale 



Ansicht von „Schweinsberg“ 



Schnitt Nahwärmezentrale 



Ansicht von der Straße 

 



Wärmeliefervertrag 

Ist in Arbeit – aber mit Priorität II 



Eckpunkte 

• Wärmeübergabestation ist Eigentum der 
Genossenschaft 

• Leitung auf dem Grundstück ist Eigentum der 
Genossenschaft 

• Folge: Defekt an der Wärmeübergabestation 
wird durch die Genossenschaft behoben 

• Defekt an der Leitung auf dem Grundstück 
wird durch die Genossenschaft behoben. 

BR 



Pflichten des Wärmeabnehmers 

• Die Wärmeübergabestation darf nicht 
geöffnet werden (Verplombung), die 
Haussteuerung ist für den Kunden zugänglich 

• Die Leitung darf nicht überbaut werden 

• Strom zum Betrieb 

• Abfluss Überdruckventil 

• Schäden sind unverzüglich mitzuteilen 

BR 



Wärmepreis 

• Grundbetrag 20 Euro 

• Wärmepreis von 6 Cent je Kilowattstunde 

 

• Die Zahlung erfolgt als Abschlagszahlung ab 
Betriebsbereitschaft der Hausübergabestation 

• Die Zahlung erfolgt in monatlichen 
Teilbeträgen 

BR 

http://s414806681.online.de/cms/index.php/fernwaermenetz-2


Zusammensetzung der Teilbeträge 

• Grundbetrag 20 Euro monatlich 

• Schätzung des Energiebedarfs – Einstellung 
der Leistung der Haushaltsübergabestation 

• Aus dieser Schätzung ergibt sich ein 
geschätzter Bedarf bis zum 30.06.2014 

• Der Bedarf wird je kWh mit 6 Cent 
multipliziert und durch die Laufzeit dividiert 

• Die Genossenschaft muss Mehrwertsteuer 
erheben. 

BR 



Zahlungsweise 

• Der Wärmekunde erteilt der Genossenschaft eine 
Einzugsermächtigung 

• Zum 30.6.2014 wird der tatsächliche Verbrauch 
ermittelt 

• Mit der Abrechnung erfolgt der Ausgleich mit der 
Zahlung zum Ende Juli 2014 (ggf. Ende August!) 

• Die Einschätzung für das Folgejahr erfolgt aufgrund der 
Abrechnung 

• Wünsche des Wärmekunden können berücksichtigt 
werden. 

VS 



Grundlage des Wärmepreises 

• Machbarkeitsstudie Firma GUT 

• Kostenschätzung Firma EWT 

• Geschäftsplan der Genossenschaft 

• Vertrag mit BGA/Stadt Amöneburg/(Kauf Halle und 
Gelände) 

• erste Angebote für HHS 

• vorliegende Angebote für Tief- und Leitungsbau 

 

VS 



„Risiken für den Wärmepreis“: 

 Tatsächliche Kosten im Rahmen der 
Endabrechnung bzw. Erweiterung bzw. 
Veränderung der Inhalte im Rahmen der 
Auftragsvergabe 

 

 Zu geringe Wärmeabnahme im Netz! Ziel 
muss es sein, möglichst schnell viele 
„Umsteller“ zu bekommen! 

 



Heute bekannte Veränderungen 

• Bessere Wärmedämmung, um über viele Jahre mehr 
Geld einzusparen 

• Zentrale Steuerung des Wärmenetzes: Dabei 
Glasfaser anstatt Kupfer, um für die Zukunft 
aufgestellt zu sein (ggf. frühzeitiger Reinvest aufgrund 
der Doppelnutzung für Internet/Telefon) 

 

VS 



Auswirkungen auf den Wärmepreis 

• Aktuell gehen Vorstand und Aufsichtsrat trotz 
der bekannten Änderungen von einem 
Startpreis von 6 Cent je kWh aus! 

 

 



Entwicklung des Wärmepreises 

• Sowohl Übergabestation als auch Wärmepreis 
werden mit einer Preissteigerungsklausel 
versehen. 

• Die Klausel fußt NICHT auf Heizöl. 

• In der Praxis wollen wir im Wärmeliefervertrag 
eine 2%ige Preissteigerung per Anno 
festlegen. 



Fragen zum Komplex 
Wärmeliefervertrag? 



www.energiegenossenschaft-
erfurtshausen.de 

http://www.energiegenossenschaft-erfurtshausen.de/
http://www.energiegenossenschaft-erfurtshausen.de/
http://www.energiegenossenschaft-erfurtshausen.de/


Anstehende Termine 

• 28. Februar Besichtigung Bad Orb und 
Wächtersbach 

• 2. März Treffen der Bioenergiedörfer in 
Schönstadt 

• Generalversammlung Geschäftsjahr 2012  

     im Mai 



Weitere Themen 

• Heizölsammelbestellung für den Rest des 
Jahres – Anna Schick, Raiffeisen Tel.: 923 116 

• Warmwasserspeicher; Gemeinsame 
Ausschreibung und Beschaffung 

• Vermarktung der Heizungen über die 
Homepage der Genossenschaft 

• Entsorgung der alten Heizöltanks 



Vielen Dank! 

• Nächste Aufgaben: 

• Vergabe Rohr- und Tiefbau 

• Konkreter Trassenplan ab BGA mit 
Grunddienstbarkeiten 

• Förderantrag WIBank 

• Ausschreibung Nahwärmezentrale und 
Hausübergabestationen 

• Holzhackschnitzelbeschaffungskonzept 

 



Ich wünsche uns einen 
gemütlichen Abend! 

 



Preisgleitklausel EGE 

APneu = 
APalt*(0,6+0,11*AKneu/AKalt+0,23*PIHHSneu/PIHH
Salt+0,06*PIEEneu/PIEEalt) 

 

• AKalt-AKneu: Arbeitskosten gemäß Veröffentlichung statistisches 
Bundesamt DESTATIS 

• PIHHSneu-PIHHSalt: Preisindex für Produkte des Holzeinschlags aus den 
Staatsforsten, Holzprodukte zur Energieerzeugung gemäß Veröffentlichung 
statistisches Bundesamt DESTATIS 

• PIEEneu-PIEEalt: Preisindex für elektrische Energie gemäß Veröffentlichung 
statistisches Bundesamt DESTATIS 

 



Preisgleitklausel EGE 

• GPneu= 

    GPalt*(0,5* AKneu/AKalt + 0,5*PIGPneu/PIGPalt) 

 
• PIGPneu - PIGPalt :  Preisindex gewerbliche Produkte gemäß 

Veröffentlichung statistisches Bundesamt DESTATIS 

 



Daten der Jahre 2000-2011 



Vergleich Preisgleitklausel/feste 
Steigerung 

nach Preisgleitklausel Preissteigerung 2,00 % Zum Vergleich

AP GP AP GP Heizöl

0,06 €      20,00 €    0,06 €      20,00 €    0,90 €      

2000 0,0600 € 20,00 €    0,0600 € 20,00 €    0,90 €      

2001 0,0597 € 20,24 €    0,0612 € 20,40 €    0,82 €      

2002 0,0596 € 20,55 €    0,0624 € 20,81 €    0,77 €      

2003 0,0602 € 20,82 €    0,0637 € 21,22 €    0,79 €      

2004 0,0597 € 21,02 €    0,0649 € 21,65 €    0,88 €      

2005 0,0604 € 21,17 €    0,0662 € 22,08 €    1,16 €      

2006 0,0627 € 21,37 €    0,0676 € 22,52 €    1,29 €      

2007 0,0684 € 21,71 €    0,0689 € 22,97 €    1,28 €      

2008 0,0691 € 22,27 €    0,0703 € 23,43 €    1,64 €      

2009 0,0682 € 22,75 €    0,0717 € 23,90 €    1,12 €      

2010 0,0712 € 23,04 €    0,0731 € 24,38 €    1,41 €      

2011 0,0745 € 23,48 €    0,0746 € 24,87 €    1,78 €      

24,2% 17,4% 24,3% 24,3% 98,3% Preissteigerung

Ergebnis: Wir sollten die 2% jährlich in den Vertrag aufnehmen



Einstufung/Abschlagszahlungen 
Anlage 4:   

Berechnung der einzustellenden Leistung und der monatlichen 

Abschlagszahlungen 

 

Vorschlag für den Kunden:  

 

_____________________ / 250 = ________ kW 

Menge Heizöl in l pro Jahr / 250 = X Leistung  

 

Es kann vom Kunden jetzt eine andere Leistung gewünscht werden: 

 

vereinbarte Leistung: ______ kW 

 

 

 

Berechnung der monatlichen Abschlagszahlungen für die Zeit bis zum 

30.6.2014: 

 

(  ______________ * 150+240 ) / 12 = _________ € 

    Leistung in kW                                   monatliche Vorauszahlung 


